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Hab' mal die KI bemüht:

Zitat

Wie lange werden Verhaltensbemerkungen in Webuntis gespeichert?

Die Speicherungsdauer von Verhaltensbemerkungen in WebUntis hängt von den
spezifischen Richtlinien und Vorgaben der jeweiligen Schule sowie den gesetzlichen
Bestimmungen ab. In der Regel werden solche Daten für die Dauer der Schulzeit des
Schülers gespeichert und können danach archiviert oder gelöscht werden, je nach den
Datenschutzrichtlinien der Schule und den gesetzlichen Anforderungen.

Es ist wichtig, dass Schulen klare Richtlinien zur Datenaufbewahrung und -löschung
haben, um den Datenschutz und die Privatsphäre der Schüler zu gewährleisten.

Eine Speicherung über die gesamte Schulzeit (und im Archiv darüber hinaus) entspricht dem
Anlegen eines über viele Jahre dauernden Verhaltensprofils.

Wie würdet ihr es empfinden, wenn die Schulleitung eine derartige "Klein-Klein-Protokollierung"
eures Verhaltens über Jahre hinweg führen würde? Seid ihr sicher, dass die Schulleitung dieses
"Feature" nicht bereits nutzt? Das ist doch schon ein "orwellscher Zustand". Vielleicht bin ich da
auch nur ein zu sehr "old-fashioned" orientierter "Boomer". Aber selbst als Schüler hätte ich das
als nazistische, unzulässige Überwachung empfunden.
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